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Verordnung zur Festsetzung der Verkaufszeiten für bestimmte Waren in Aus-
flugs- bzw. Erholungsgebieten an Sonn- und Feiertagen sowie an Sonnabend-
nachmittagen vom 23. August 1983 (Amtsblatt 1983, S. 850 f.) 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956 
(BGBl. I S. 875), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Änderung des Titels IV u.a. 
Vorschriften der Gewerbeordnung vom 5. Juli 1976 (BGBl. I S. 1773) sowie des § 2 der Verordnung 
über den Warenverkauf in Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten an Sonn- und Feiertagen 
und an Sonnabendnachmittagen vom 14. Januar 1983 (Nds. GVBl S. 3) hat der Verwaltungsaus-
schuss der Stadt Osnabrück am 23. August 1983 folgende Verordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Die Verordnung gilt für Verkaufsstellen im Erholungsgebiet Attersee, in denen Badegegenstände, 
frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch- und Milcherzeugnisse im Sinne des § 4 Abs. 2 des 
Milch- und Fettgesetzes vom 10. Dezember 1952, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen 
sowie Waren, die für diesen Ort kennzeichnend sind, ausschließlich oder überwiegend geführt wer-
den. 
 
 

§ 2 
Sonn- und Feiertagsverkauf 

 
Die in § 1 Abs. 1 aufgeführten Waren dürfen alljährlich an allen Sonn- und Feiertagen vom 15. März – 
31. Oktober in der Zeit von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr verkauft werden. 
 
 

§ 3 
Verkauf an Sonnabendnachmittagen 

 
(1) An Sonnabendnachmittagen vor den gem. § 2 freigegebenen Sonntagen dürfen die in § 1 Abs. 1 

genannten Waren bis 20:00 Uhr verkauft werden. 
 

(2) Wird von der Verkaufserlaubnis nach Abs. 1 Gebrauch gemacht, so sind die Verkaufsstellen an 
den Montagnachmittagen derselben Woche ab 14:00 Uhr geschlossen zu halten. 

 
 

§ 4 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Gemäß § 24 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss handelt ordnungswidrig, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig den Vorschriften dieser Verordnung über die zum Verkauf zugelassenen Waren 
und die Öffnungszeiten zuwiderhandelt. 
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§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 


